
Empfehlungen des VMV Versicherungs-Makler-Verband e.V. 

Maklervollmacht / Maklerauftrag 
 
 
Firma/Frau/Herr 
 
Name 
Vorname 
Geburtsdatum 
Straße 
PLZ 
Ort 
....................................................................................................................................................................................... 

- Auftraggeber – 
bevollmächtigt 

- Versicherungsmakler Peter Müller - 
 

 (Gottesweg 21   50969 Köln) Tel. 0221  12 12 13 Fax: 12 00 80    Postfach 520328  50952 Köln 
Internet: www.pm-makler.de   Email: Beratung@pm-makler.de   

Steuernummer 219/5230/0396 
Versicherungsmakler gem. § 93ff HGB  Gewerbeerlaubnis gem. § 34 c GewO 

Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1GewO 
Versicherungsvermittlerregister: Registrierungs-Nr. D-B3CX-L4H8D-47 
Versicherungsombudsmann e. V. •  Postfach 08 06 32  •  10006 Berlin 

Zuständige IHK: Industrie- und Handelskammer zu Köln - Unter Sachsenhausen 10-26 - 50667 Köln 
 
zur Regelung seiner Versicherungsverhältnisse, zur Betreuung seiner Versicherungsangelegenheiten sowie zur 
Beschaffung des erforderlichen Versicherungsschutzes. 
 
 
Diese Maklervollmacht (MV) umfasst insbesondere 
 
 
1. die uneingeschränkte aktive und passive Vertretung des Auftraggebers gegenüber den jeweiligen 

Versicherern, einschließlich der Abgabe aller die Versicherungsverträge betreffenden Willenserklärungen 
und Anzeigen, inkl. Auskunftsvollmacht. 

 
2. die Betreuung bestehender und den Abschluss neuer Versicherungsverträge, 
 
3. die Geltendmachung der Versicherungsleistungen aus den von dem Versicherungsmakler vermittelten 

bzw. betreuten Versicherungsverhältnissen, sowie die sonstige Mitwirkung bei der Schadenregulierung. 
 
4. Die Vollmacht bleibt auch bei einem jeweiligen Namens-, Firmierungs- und Adressenwechsel gültig. 
 
 
Haftungsbegrenzung bis zur Höhe der VSH-Versicherung: Die Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung leistet 
bis 1,2 Mio €/Fall 2,4 Mio €/Jahr. Die Begrenzung gilt nicht bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
 
Die Vollmacht ist zeitlich nicht befristet, kann vom Auftraggeber und Makler aber jederzeit gekündigt werden. Sie 
erhält erst Gültigkeit nach Gegenzeichnung des Versicherungsmaklers. Aktualität: Ältere Vollmachten verlieren 
hiermit Ihre Gültigkeit. Bei ersatzloser Kündigung der letzten Versicherung einer Sparte endet die MV zu dieser. 
 
Einschränkung: Momentan keine Komplettbetreuung und Komplettberatung aller Versicherungsarten gewünscht. 
Dieser Maklerauftrag bezieht sich Anlassbezogen nur auf die Betreuung / Beschaffung von:  
 
 
 
 
Datum  Unterschrift Auftraggeber  Datum Unterschrift Versicherungsmakler Peter Müller 
 
 
 
--------------------------------------------------- 
Wichtige Hinweise: Auskünfte bedürfen der schriftlichen postalischen Bestätigung. Alle Angaben wurden mit 
größter Sorgfalt recherchiert und werden regelmäßig aktualisiert. Rechtsverbindlich sind jedoch die Tarife und Be-
dingungen der jeweiligen Versicherungsgesellschaft. Eine mögliche Versicherungsmaklerhaftung beginnt frühes-
tens erst nach schriftlicher Bestätigung Ihres Maklerauftrags durch uns und Erhalt Ihres jeweiligen unterschriebe-
nen Antrags. 


